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das land Schleswig-Holstein besitzt ein 
reichhaltiges archäologisches erbe. es um-
fasst Zeugnisse und erzeugnisse der ver-
gangenen 120.000 Jahren und reicht vom 
Neandertaler bis in die Moderne. dabei 
kommt dem nördlichsten deutschen 
Bundesland in europa schon aufgrund sei-
ner geografischen lage eine Brückenfunk-
tion zwischen Skandinavien und dem 
kontinent sowie zwischen Nord- und ost-
see zu. die sich aus Moränen, Sanderflächen 
sowie fluss- und Seemarschen zusammen-
setzende topographie ist das Produkt von 
geologischen Veränderungen, wie sie ei-
gentlich kein anderes Bundesland durchlau-
fen hat. Hinzu kommen die beiden Meere. 
Sie entstanden in folge nacheiszeitlicher 
entwicklungen zu einer Zeit, in der Schles-
wig-Holstein schon lange von Menschen 
aufgesiedelt war. Zuvor war das Bundes-
land teil einer vom heutigen Großbritan-
nien bis in die dänische Inselwelt 
reichenden, von Urstromtälern durchzoge-
nen landfläche. Belege finden sich in form 
archäologischer fundstellen in Nord- und 
ostsee. Ziel des denkmalschutzes ist es, 
diese als Primärquellen in form von denk-
malen zunächst vor ort zu erhalten. dem 

steht ein gewisses fachliches dilemma 
gegenüber. Archäologische Untersuchun-
gen in form von Ausgrabungen zerstören 
naturgemäß die fundstelle. dabei kommt es 
zu einer ‚Umwandlung‘ von Primär- in Se-
kundärquellen und zur erzeugung weiterer 
Primärquellen, den funden und Proben. 
Beide Quellengruppen sind Ziel und 
Grundlage archäologischer forschung. 
diese beschäftigt sich neben den altstein-
zeitlichen Perioden auch mit der späteren 
Brückenfunktion Schleswig-Holsteins zu 
den großen kulturräumen in Mitteleuropa 
oder Skandinavien. darüber hinausge-
hende, sich im fundmaterial niederschla-
gende Verbindungen bis in den orient sind 
ein Produkt späterer entwicklungen.  
ein anderes zentrales thema der landesfor-
schung ist die Mensch-Umwelt-Bindung 
bzw. die entstehung der heutigen kultur-
landschaft. die gegenwärtige landesfläche 
lag bis fast zum ende des Mesolithikums im 
Zentrum der genannten, weiten tiefebene, 
die, steht man an der Nordseeküste, nur 
noch zu erahnen ist. die ersten Veränderun-
gen sind zunächst aber an der ostseeseite 
zu verzeichnen. Bereits im Mesolithikum ist 
um 6.000 v. chr. die landverbindung nach 
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Skandinavien durch den Meeresspiegelan-
stieg unterbrochen. In der folge erhält die 
ostseeküste Schritt für Schritt ihre heutige 
form. Unterwasserliegende fundstellen 
und denkmale sind Zeugnis dieser ent-
wicklung. An der westlichen Seite entsteht 
in einem nach der eiszeit einsetzenden Pro-
zess die heutige Westküste. die Nordsee er-
reichte um 3.000 v. chr. den westlichen 
Geestrand und die davorliegenden Niede -
rungsgebiete. Als Besonderheit steht hier 
neben der Mineralboden- die feuchtboden- 
und Unterwasserarchäologie mit dem die 
landesarchäologie kennzeichnenden mari-
nen, maritimen und submarinen erbe 
(tab. 1). 
Im Verlauf der fachlichen etablierung wer-
den unterschiedliche Werkzeug wie kata-
loge oder Inventarbücher entwickelt. 
Nachdem die prähistorische Archäologie 
zunehmend ins öffentliche Interesse gerückt 
ist, werden diese Werkzeug um den Aspekt 
der rechtlichen Absicherung erweitert. Zu-
nächst entsteht die landesaufnahme, denk-

malschutzgesetz sowie denkmalbuch und 
denkmalliste folgen.  
Im Zentrum der archäologisch-denkmal-
pflegerischen Arbeit steht neben dem ge-
setzlich verankerten forschungsauftrag die 
Steuerung der landesforschung und die 
Wahrnehmung der trägerschaft öffentlicher 
Belange (töB). Beides, forschung und die 
Wahrnehmung der töB, bedürfen abgesi-
cherter erkenntnisse und daten. Im falle 
Schleswig-Holsteins haben das Archäologi-
sche landesamt Schleswig-Holstein (AlSH) 
und seine Vorgängerstrukturen in ihrem 
Zuständigkeitsbereich in der landesauf-
nahme seit 1923 ca. 61.500 archäologische 
fundstellen aufgenommen. Aus dieser Ge-
samtmenge sind 5.050 objekte herausgelöst 
und als archäologische denkmale in die 
denkmalliste aufgenommen worden. In den 
letzten Jahren wurden sowohl die denkmal-
liste überarbeitet als auch begonnen, die 
landesaufnahme einer revision zu unter-
ziehen. 
die im rahmen von forschungs- und ret-
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Abb. 1: Schleswig-Holsteinische Kulturlandschaft hat ihre Wurzeln in der Jungsteinzeit. In dieser Zeit erreicht die 
Nordsee die heutige Küstenlinie. Der mittelalterliche Landesaufbau mit seinen abgedeichten Kögen führt zum mo-
dernen Landschaftsumbau. Das schleswig-holsteinische Denkmalschutzgesetz ist das einzige, das den Schutz der 
historischen Kulturlandschaften vorsieht. Die Relikte dieses Prozesses sind in dem dynamischen Landschaftsraum 
nordfriesisches Wattenmeer sehr gut erhalten. Ein Beispiel ist eine nördlich von Pellworm im Rummelloch gelegen 
frei erodierte Warft. Für die archäologische Denkmalpflege ist die Betreuung dieses Landschaftsraumes schon aus 
organisatorischen Gründen eine Herausforderung.



tungsgrabungen und seit 2004 auch als sog. 
Verursachergrabungen erarbeiteten analo-
gen und digitalen dokumentationen und 
Berichte sowie die gemachten funde wer-
den an das Museum für Archäologie in der 
Stiftung Schleswig-Holsteinische landes-
museen Schloss Gottorf übergeben. die di-
gitalen dokumentationen verbleiben beim 
AlSH. die bereits im rahmen der Ausgra-
bungen beginnende Inventarisierung der 
funde in die datenbanken erfolgt über ein 
gemeinsames fundverzeichnis und wird 
durch retroinventarisierungen ergänzt. 
Ausgangspunkt der archäologischen lan-
desforschung sind die in der landesauf-
nahme geführten Primärquellen. Sie um- 
fassen alle Spuren des menschlichen und des 
mit menschlichem leben im Zusammen-
hang stehenden pflanzlichen und tierischen 
lebens sowie alle geologisch-bodenkund-
lichen Quellen. Im fall von Ausgrabungen 

werden wissenschaftliche Primär- und Se-
kundärquellen generiert. die Anwendung 
invasiver Methoden führt zur kontrollierten 
Zerstörung des Bodenarchivs. diese Arbeit 
erbringt die genannten funde sowie doku-
mentation und Berichte, die zunächst vom 
AlSH in den landesbesitz übernommen, 
aufbereitet und an das Museum für Archäo-
logie mit seiner modernen Archiv- und Ma-
gazinstruktur übergeben werden. 
Mit der Wahrnehmung der töB ist das 
AlSH gesetzlich beauftragt. es ist als obere 
denkmalschutzbehörde für den Schutz und 
die Pflege des archäologischen erbes des 
landes zuständig. diese Aussage muss 
etwas eingeschränkt werden, da die Boden-
denkmalpflege der Hansestadt lübeck in 
deren eigener Zuständigkeit steht. Arbeits-
grundlage und Arbeitsrahmen sind neben 
dem denkmalschutzgesetz des landes 
sowie nationalen und internationalen Ver-
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Chronologischer Rahmen Zeitstellung

h
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to
ri
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Z

ei
t Moderne ab ca. 1800 n. chr.

Neuzeit ab ca. 1500 n. chr.

Mittelalter

Spätmittelalter ab. ca. 1250 n. chr.

Hochmittelalter ab ca. 1100 n. chr.

frühmittelalter* ab. ca. 700 n. chr.

Frühge-
schichte

Völkerwanderungszeit 375 bis ca. 700 n. chr.

Metallzeiten

eisenzeit
römische kaiserzeit 1 bis 375 n. chr.

V
or

- o
d

er
 U

rg
es

ch
ic

h
te

vorrömische eisenzeit 560 v. chr. bis 1

Bronzezeit
jüngere 1.700 bis 600 v. chr.

ältere

Steinzeit

Jungsteinzeit (Neolithikum) 4.100 bis 1.700 v. chr.

Mittlere Steinzeit/Mittelsteinzeit 
(Mesolithikum) 9.600 bis 4.100 v. chr.

Altsteinzeit

Spätpaläolithikum 12.700 bis 9.600 v. chr.

Jungpaläolithikum 40.000 bis 12.700 v. chr.

Mittelpaläolithikum 105.000 bis 40.000 v. chr.

Tab. 1: Vereinfachte Darstellung des chronologischen Arbeitsrahmens der schleswig-holsteinischen Landesarchäo-
logie. Die eiszeitlichen Umwälzungen und der Meeresspiegelanstieg prägen die archäologische Überlieferungssitu-
ation. Die frühmittelalterliche Archäologie (*) beschäftigt sich in Schleswig-Holstein – je nach Region – mit 
unterschiedlichen Ethnien, die langsam in das Gesichtsfeld der Geschichtsschreibung geraten. Im Norden sind es 
die Dänen (‚Wikinger‘) und im Westen Friesen, im Osten die Slawen und im Süden die Sachsen und Franken. Die 
derzeit letzte archäologisch-denkmalpflegerisch bearbeitete Phase in der Moderne ist der Kalte Krieg. Kriterium ist 
hier das der historischen Abgeschlossenheit einer Epoche oder Phase.
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Abb. 2: Zentrale Aufgabe der archäologischen Denkmalpflege sind der Substanzerhalt und der Umgebungsschutz 
der archäologischen Denkmale. Eine große Herausforderung bleibt die Intensivierung der Landwirtschaft, die für 
eine schleichende Beschädigung bis hin zur völligen Zerstörung z. B. der die Landschaft prägenden Grabhügel führt. 
Das Spektrum reicht von ‚viereckigen‘ Hügeln bis hin zu – wie in diesem Fall – weitgehend abgepflügten Objekten, 
die sich nur als Profil in einem Knick erhalten haben.

Abb. 3: Das Archäologische Landesamt ist für den Denkmalschutz und die Denkmalpflege auch in den Küstenge-
wässern zuständig. Ein Spezifikum der Landesarchäologie sind archäologische Ausgrabungen zu Land und zu Was-
ser. Die Hinwendung zu einer planungsorientierten Denkmalpflege führt dazu, dass auch Objekte wie die vor Bülk, 
Strande, liegende Hedvig Sophia im Rahmen großer Planungsvorhaben wie der festen Fehmarnbeltquerung syste-
matisch archäologische Fundstellen und Denkmale berücksichtigt werden. Hierbei greift es nicht nur auf Fachleute 
zurück, sondern wird auch im Unterwasserbereich vom ehrenamtlichen Engagement getragen. In den letzten Jahren 
wurden zuzüglich eigene Forschungsprojekte zur Raumplanung im Allgemeinen und mit BalticRim zur maritimen 
Raumplanung durchgeführt (© Gerald Lorenz).



einbarungen und Abkommen zum denk-
malschutz nicht zuletzt verwaltungs- und 
baurechtliche regelungen. Im Zentrum der 
Arbeit des AlSH stehen neben der erfor-
schung des archäologischen erbes daher 
insbesondere die töB sowie die Beratung 
und Betreuung im rahmen von denkmal-
schutz- und denkmalpflegemaßnahmen. 
Hier ist es das Ziel, Bürgern, Planern sowie 
privaten und öffentlichen Maßnahmenträ-
gern Planungssicherheit zu bieten. Hierzu 
verfolgt das AlSH den Ansatz der pla-
nungsorientierten denkmalpflege, der mit 
forschungsprojekten wie lancewad, lance-
wadPlan, regiobranding oder Balticrim 
theoretisch und praktisch zu fragen der 
Bauleitplanung und landesplanung flan-
kiert wird. ein besonderer Aspekt ist die 
Bürgerbeteiligung. Sie basiert auf einem Be-
wusstsein für das leben in historisch ge-
wachsenen landschaften und Städten. 
dieses kollektive Wissen soll nicht nur die 
lebensqualität verbessern, sondern es 
schafft und festigt auch gesellschaftliche 
Identität.  
Insgesamt vertritt das AlSH mit seiner 
Arbeit den Belang des archäologischen 
erbes und den der archäologisch-histori-
schen kulturlandschaften. Ziele sind ein 

nachhaltiges ressourcenmanagement, die 
daseinsfürsorge und kulturtouristische 
Inwertsetzung sowie die Wirtschaftsförde-
rung. Bei seiner Arbeit als töB berücksich-
tigt es hierbei die objekte der landesauf-
nahme, archäologische denkmale und nicht 
zuletzt die historischen kulturlandschaften 
oder ihre elemente. deren Belang lässt das 
AlSH in der baurechtlichen Beteiligung 
über die ausgewiesenen archäologischen 
Interessensgebiete, fundstellen und denk-
male einfließen. Ziele des denkmalschutzes 
sind dann Substanzerhalt und Umgebungs-
schutz. die Verursachergrabungen, die 
beauflagt werden können, helfen, planeri-
sche Zielkonflikte aufzulösen. Zentrale 
Arbeitsinstrumente sind hierbei die Archä-
ologische datenbank Schleswig-Holstein 
(AdSH) und andere It-gestützte Verfahren, 
die im Sinne des e-heritage die Bereitstel-
lung von daten für forschung, Planung und 
Wirtschaft ermöglichen sollen. es gilt, das 
archäologische erbe zu erfassen, erhalten, 
erforschen und davon zu erzählen. 
Zusammenfassend hat das land Schleswig-
Holstein eine planungs- und forschungs-
orientierte, innovative denkmalpflege 
entwickelt. deren zentrale Arbeitsinhalte 
sind landesaufnahme, denkmalschutz, 
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Abb. 4: Die praktische archäologische Denkmalpflege im nordfriesischen Wattenmeer stellt eine besondere Heraus-
forderung dar, da einerseits immer wieder großflächige Kulturlandschaftsrelikte (Abb. 1) und andererseits Schiffs-
wracks frei erodieren. Während Ersteres durch systematische Arbeit begleitet werden kann, muss das Archäologische 
Landesamt im zweiten Fall immer unter hohem Zeitdruck agieren. Auch diese Arbeit wird von einem starken bür-
gerschaftlichen Engagement getragen.



Planungskontrolle und Ausgrabungswesen. 
diese hoheitlichen Aufgaben sind Produkt 
des öffentlichen Interesses, das denkmal-
schutz und denkmalpflege als öffentlichen 
Belang erkannt hat. Archäologische Primär- 
und Sekundärquellen sollen zukünftigen 
Generationen langfristig zur Verfügung 
stehen, um die landesgeschichte erfahrbar 
und erforschbar zu machen. Jede Genera-
tion soll eigene Wahrnehmungen, Interpre-
tationen und kritische Auseinandersetzun-
gen um deutungen anhand dieser Quellen 
machen und führen können. dies alles wird 
von einem starken partizipativen funda-
ment, bestehend aus Vertrauensleuten, 
Sammlern, detektorgängern, archäologi-
schen Vereinen und Gesellschaften, getra-
gen. 
 
 
Literatur 
 
HAcH, tHeodor (1897): Geschichtlicher Überblick 
über die forschungen zur vorgeschichtlichen Al-
terthumskunde in lübeck. lübeck. 
HANdelMANN, HeINrIcH (1875) die prähistorische 

Archäologie in Schleswig-Holstein: ein Vortrag ge-
halten am 21. Juni 1875: aus den Schriften des Nat. 
Wiss. Vereins, 2, besonders abgedruckt. 
HANdelMANN, HeINrIcH (1876): rückblick auf die 
Bestrebungen für prähistorische Archäologie in 
Schleswig-Holstein. Schr. Naturwiss. Ver. 
Schlesw.-Holst. 2(1), 3–14.  
Ickerodt, Ulf (2013): Blick zurück im Spiegel – 
Seit 90 Jahren archäologische landesaufnahme 
und seit 80 Jahren archäologische denkmalpflege 
in Schleswig-Holstein. Archäologische Nachrich-
ten aus Schleswig-Holstein (2013), 9–15. 
Ickerodt, Ulf und M. MAlUck, raumplanungs-
orientierte denkmalpflege in Schleswig-Holstein 
im Angesicht der energiewende – ein Plädoyer für 
ein erweitertes denkmalpflegemanagement. Ar-
chäologische Informationen 40, 2017, 257–278. 
kerSteN, kArl (1981): die archäologische landes-
aufnahme von Schleswig-Holstein. (= Struve fest-
schrift). offa 38, 17–20. 
ScHWABedISSeN, HerMANN (1949): die Bedeutung 
der Moorarchäologie für die Urgeschichtsfor-
schung. offa 8, 46–74. 
tode, Alfred (1925): Vorgeschichtliche denkmäler 
bei Albersdorf in dithmarschen. dithmarschen 
N.f. 1 (Januar 1925), 1–7.  
tode, Alfred (1926): organisation und praktische 
durchführung einer allgemeinen archäologischen 
landesaufnahme. Vorgeschichtliches Jahrbuch 3 
(1926) 10–21.

150

Abb. 5: Großsteingräber stellen die älteste Denkmalkategorie dar. Sie werden in Schleswig-Holstein seit den 1870er 
Jahren systematisch als ‚Steindenkmäler‘ oder ‚Grabdenkmäler‘ erfasst. Gleichzeitig markieren sie den Beginn des 
mit der Jungsteinzeit eingeleiteten Wandels zur landwirtschaftlich geprägten Kulturlandschaft. Im 19. Jh. werden 
sie aus diesem Grunde zum Symbol für den sich seit dieser Zeit beschleunigenden Kulturlandschaftsumbau. Im 
Kern sind die aus Findlingen gebauten Grabkammern in großer Menge zerstört oder nur als Ruinen wie im Fall 
des Bunsohsteins bei Albersdorf erhalten. Im Rahmen des Projektes Megalithic Routes hat das ALSH viele Denkmale 
neu beschildert oder für die Datenbank www.kuladig.de aufbereitet.



Seit der renaissance entdecken die unter-
schiedlichen europäischen Nationalstaaten 
zunehmend ihr eigenes archäologisches 
erbe. Ausgangspunkt dieser entwicklung 
war die Stadt rom mit ihren denkmalen. 
diese inspirierte Polyhistoriker und Anti-
quare, vergleichbares in Ihren regionen zu 
suchen. Viele dieser Bestrebungen waren in-
dividuellem Interesse geschuldet und wur-
den selektiv, zumeist von Herrscherseite 
gefördert. In folge der französischen revo-
lution kommt es darauf aufbauend zu einer 
durch Ungleichzeitigkeiten geprägten, eu-
ropaweiten etablierung der archäologischen 
denkmalpflege. diesen Prozess bezeichnete 
Winfried Speitkamp seinerzeit als ‚Verwal-
tung der Geschichte‘. Neben Memorialen, 
Gebäuden und orten der jeweiligen lan-
desgeschichte wird den Altertümern eine 
zunehmend wichtigere funktion zugebil-
ligt. 

für Schleswig-Holstein ist zunächst der dä-
nische Gesamtstaat von Bedeutung. er ent-
wickelt rechtliche Schutzziele zur Sicherung 
der archäologischen denkmale. diese gelten 
auch für die Herzogtümer Schleswig und 
Holstein. Sie werden 1811 eingeführt und 
organisatorisch abgesichert. Mit einiger Ver-
zögerung etabliert sich die königliche 
Schleswig-Holstein-lauenburgische Gesell-
schaft für die Sammlung und erhaltung va-
terländischer Alterthümer. Sie übernimmt 
zwischen 1834 und 1866 auch Aufgaben der 
archäologischen denkmalpflege. 
Während heutige archäologische denkmale 
wie das danewerk bereits seit dem Mittel-
alter als erinnerungsort für die entstehende 
dänische Identität stehen und so staatlichen 
Schutz und einen für den erhalt ebenfalls 
notwendigen rückhalt in der Bevölkerung 
haben, müssen sich diese Strukturen im 
deutschen reich erst etablieren. Im Gegen-
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Abb. 1: Nach 1864 beginnt die damalige Landesarchäologie der Provinz Funde und Fundstellen systematisch zu er-
fassen. Grundlage ist die an skandinavischen Museen entwickelte Methodologie, die den Grundstein für die heutige 
Praxis am Archäologischen Landesamt bildet. Neben der fachlichen Etablierung – Wilhelm Splieth (1862–1901) ist 
in den 1890er Jahren der erste promovierte Archäologe Schleswig-Holsteins – gerät die archäologische Forschung 
immer stärker in das öffentliche Interesse. Ein Beispiel ist Ausgrabung in Maasbüllfeld bei Husby im Juni 1895  
(© ALM, Schleswig).



satz zur zentralen Zuständigkeit der skan-
dinavischen Museen mit ihren Sammlungen 
war die „deutsche“ Vor- und frühge-
schichtsforschung aufgrund der „kleinstaa-
terei“ durch eine politisch bedingte 
„institutionelle“ Zersplitterung geprägt. ein 
Zustand der die deutsche archäologische 
denkmalpflege bis heute kennzeichnet. 
diese Auffassung entwickelt zumindest der 
damals erste hauptberufliche archäologi-
sche denkmalpfleger Jens J. A. Worsaae 
(1821–1885) in einem Beitrag, der im Jahr 
1846 in kopenhagen sowohl in dänisch als 
auch auf deutsch unter dem titel „Die na-
tionale Alterthumskunde in Deutschland“ er-
schien. 
In dieser Zeit, etwa Mitte des 19. Jh., setzen 
sich im deutschen reichsgebiet unterschied-
liche Akteure für den archäologischen 
denkmalschutz ein. ein forum war hier die 
tagung des Gesamtvereins der deutschen 
Geschichts- und Altertumsvereine. Zumin-
dest in den preußischen Gebieten lag in die-
ser Zeit die Zuständigkeit für den 
denkmalschutz beim dortigen kultusminis-
terium und eine erhaltungspflicht für vor-
geschichtliche denkmäler wird ab 1835 
gültig. Mit kabinettorder des preußischen 
königs erfolgt die einrichtung einer zentra-
len kommission zur erforschung und er-
haltung der denkmäler. dieses Ziel umfasst 
auch einen konservator, der für kunst- und 
Altertumsdenkmale zuständig ist. für die 
archäologische denkmalpflege des landes 
bildet daher der Anschluss an Preußen nach 
1864 eine wichtige Zäsur und leitet die Be-
gründungsphase der heutigen denkmal-
pflege ein. 
Ab 1867 werden die preußischen Bestim-
mungen zur denkmalpflege in Schleswig-
Holstein wirksam. das kieler Museum va-
terländischer Altertümer erhält seine zentrale 
funktion bei der Verwaltung des archäolo-
gischen erbes und die Aufgabe des Ver-
trauensmannes, die dem heutigen titel des 
landesarchäologen entspricht, ist dort an-
gesiedelt. Sie ersetzt formal die dänische 
Struktur, führt aber die skandinavische denk-
malpflegerische Praxis und die sie tragende 
Methodologie weiter. Zuständig ist Heinrich 
Handelmann (1827–1891), der bereits im 
Vorjahr 1866 conservator der vaterländischen 
Alterthümer in den Herzogthümern Schles-
wig-Holstein geworden war.  

Handelmann beginnt die archäologischen 
Stein- und erddenkmale der Provinz zu er-
fassen. Sein im Jahr 1875 gestarteter Aufruf 
zur Meldung von funden in Privatbesitz 
wird schließlich 1886 per erlass abgesichert. 
die Provinz formuliert das Ziel der Inven-
tarisierung und kartierung von Vorzeit-
denkmalen auf fiskalischem, städtischen 
und gemeindlichen Grund und 1887 das der 
Inventarisierung von funden in öffentlichen 
und Vereinssammlungen. Beides ist bis 
heute Aufgabe der archäologischen landes-
aufnahme. die sich seit Beginn des 19. Jh. 
konkretisierenden fachlich-archäologischen 
Ziele werden in dieser Zeit rechtlich-organi-
satorisch abgesichert, da das archäologische 
erbe inzwischen in das öffentliche Interesse 
gerückt war. einen nächsten Schritt bildet 
das Preußische Ausgrabungsgesetz von 
1914 sowie die dazugehörigen Ausfüh-
rungsbestimmungen, die allerdings erst 
1920 nach dem ersten Weltkrieg veröffent-
licht wurden. 
Auch in dieser Zeit, ende 19./Beginn 20. 
Jh., wurden die erreichten organisatorischen 
und fachlichen Ziele sowie deren rechtliche 
Absicherung nicht als ausreichend angese-
hen. daher kommt es immer wieder zu 
Aufrufen, den Schutz der archäologischen 
denkmale zu verbessern. Sie stammen von 
das fach prägenden Akteuren wie carl 
Schuchhardt (1859–1943) oder karl 
Hermann Jacob-friesen (1886–1960). letz-
terer hat als Soldat im Marinekommando 
im dänischen Wohld im kreis eckernförde 
in den Jahren 1915/1916 seine freizeit von 
der Marine-landbatterie dazu genutzt, eine 
lokale archäologische landesaufnahme zu 
erarbeiten. derlei Bestrebungen waren zwar 
fachlich begründet, aber zumeist wenig ziel-
führend, da sie neben den eigentlich zustän-
digen organisatorischen Strukturen ausge-
führt wurden. Sie entwickelten nur in 
solchen fällen eine Wirkung, in denen sie 
eingang in die literaturforschung genom-
men haben. 
Weitreichender sind die Bestrebungen von 
Alfred tode (1900–1996), der zunächst auch 
neben der staatlichen denkmalpflege arbei-
tet. Bereits als Schüler erlernt der lübecker 
von seinem lehrer, dem Burgenforscher 
Hermann Hofmeister (1878–1936) die prak-
tischen Grundlagen der archäologischen 
landesaufnahme im Umfeld der Stadt. Im 
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Jahr nach seinem Studium in Berlin beginnt 
tode zum 1. Januar 1923 die landesauf-
nahme für die kreise Norder- und Süder-
dithmarschen sowie Steinburg. Mit dieser 
Arbeit etabliert er ebenfalls eine, diesmal 
von den kreisen finanzierte Parallelstruktur.  
Während die meisten der ersten Berufsar-
chäologen zumeist in musealen Umfeldern 
arbeiten und ihren Arbeitsschwerpunkt z. B. 

in der Inventarisierung von funden haben, 
fehlt für denkmalpflegerische Ziele abgesi-
chertes fachwissen wie die genaue lage 
von fundstellen oder die grundsätzliche 
Verbreitung des archäologischen erbes. 
dieses Wissen ist aber nötig, um die ange-
strebte Schnittstelle zwischen der denkmal-
pflegeverwaltung des reichs und der 
Provinzverwaltung sinnvoll zu bedienen. 
eigentlich war das die Aufgabe der 1920 
berufenen Vertrauensmänner für kulturge-
schichtliche Bodenaltertümer. diese waren 
auf Grundlage des preußischen Ausgra-
bungsgesetzes zuständig. diese Aufgabe 
scheint zunächst Carl Rothmann (1875–1952), 
kustos am kieler Museum, und nach 
seinem Wechsel an das kieler Museum im 
Jahr 1929 dann Gustav Schwantes (1881–
1960) wahrgenommen zu haben. trotz gere-
gelter konkreter Zuständigkeit machte sich 
gegen ende der 1920er Jahre das fehlen 
einer für Verwaltungszwecke nutzbaren 
archäologischen landesaufnahme provin-
zweit bemerkbar. eine vergleichbare Arbeit 
gab es bereits für die Bau- und kunstdenk-
malpflege. tode hatte eben diese, von den 
kreisen selbst finanzierte landesaufnahme 
anzubieten, und konnte sich daher erfolg-
reich neben den staatlichen Strukturen 
etablieren. Sein Ziel war die restlose 
Zusammenstellung und Verarbeitung aller 
irgendwie fassbaren urgeschichtlichen 
funde und fundstellen in einer begrenzten 
landschaft.  
ende der 1920er/Anfang der 1930er Jahre 
kommt es neben fachlich-organisatorischen 
auch zu politischen Querelen um die lan-
desaufnahme. Ausgehend vom kampfbund 
für deutsche kultur, der noch für einen ge-
wissen Zusammenhalt unter den ‚fachkol-
legen‘ gesorgt hatte, zersplittern in der 
folge eben diese gemeinsamen fachlichen 
Interessen. die Grenze verläuft dann zwi-
schen dem Amt rosenberg und SS-Ahnen -
erbe. 
dessen ungeachtet ist ein ergebnis der 
Auseinandersetzung die Gründung des 
landesamtes für schleswig-holsteinische 
Vorgeschichte im Jahr 1933 durch den 
Provinzialverband. Ziel ist es, die fortfüh-
rung und Ausdehnung der landesauf-
nahme abzusichern. Im Hintergrund stand 
der Vorschlag des Provinziallandtages an 
den oberpräsidenten. Grundlage war ein 
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Abb. 2: Alfred Tode (1900–1996) gilt als Begründer 
der heutigen archäologischen Landesaufnahme. Nach 
seinem Studium beginnt er zum 1. Januar 1923 eine 
Landesaufnahme für die Kreise Norder- und Süder-
dithmarschen zu erarbeiten. Hierbei handelt es sich 
um einen Zettelkasten, der bis heute allerdings in Form 
einer Datenbank fortgeführt wird. (© Thomas Tode).

Abb. 3: In den ersten Jahrzehnten des 20. Jh. hatte sich 
das Fehlen einer archäologischen Landesaufnahme be-
merkbar gemacht. Ein solches Werkzeug hatte die Bau- 
und Kunstdenkmalpflege bereits für sich entwickelt 
und konnte ihren Belang so in der Landesverwaltung 
einbringen. Es fehlte allerdings für die archäologischen 
Fundstellen des Landes. Daher finanzierten die Kreise 
Norder- und Süderdithmarschen neben der staatlichen 
archäologischen Denkmalpflege dieses Vorhaben.  
(© Thomas Tode).



erlass des Berliner kultusministeriums aus 
dem Jahr 1896, der der Provinz eine Zustän-
digkeit in denkmalfragen zugewiesen hatte. 
Im oktober 1935 wird die archäologische 
landesaufnahme schließlich per Verord-
nung des oberpräsidenten an das Schles-
wig-Holsteinische Museum vaterländischer 
Alterthümer delegiert.  
tode, der in diesem fall der ‚falschen‘ Partei 
angehört hat, verliert seinen Posten als 
Geschäftsführer an den zehn Jahre jüngeren 
karl kersten (1909–1992). dieser wird ab 
dem 1. Januar 1936 Geschäftsführer der 
Archäologischen landesaufnahme. die 
leitung hat Schwantes als Vertrauensmann. 
Zum 01. oktober 1937 erfolgt eine Umbe-
nennung in Provinzialstelle von Schleswig-
Holstein für vor- und frühgeschichtliche Landes-
aufnahme und Bodendenkmalpflege. diese in 
den dreißiger Jahren eingerichtete Verwal-
tungsstruktur wird eigentlich bis heute 
weiterentwickelt. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg gibt sich 
Schleswig-Holstein als erstes Bundesland 
im Jahr 1958 ein Gesetz zum Schutz von Kul-
turdenkmalen (Denkmalschutzgesetz) und 
zwei Jahre später werden die eine Umset-
zung regelnden Richtlinien und Durchfüh-
rungsvorschriften zum Gesetz zum Schutze der 
Kulturdenkmale (Denkmalschutzgesetz) veröf-
fentlicht. danach kommt es zu weiteren No-
vellierungen und Neufassungen, in die 
fachliche und praktische Ziele jeweils ein-
gang gefunden haben. die derzeit letzte 
fassung ist im Januar 2015 in kraft getreten 
und kann sicherlich als eines der besten 
bundesdeutschen denkmalschutzgesetze 
angesehen werden. 
Auf dieser Grundlage nimmt das AlSH als 
träger öffentlicher Belange die Interessen 
des archäologischen erbes wahr. Grundlage 
ist die Planungsorientierte denkmalpflege 
sowie die entsprechende Berücksichtigung 
fachlicher Ziele wie dem in-situ-erhalt oder 
der Umsetzung des Verursacherprinzips. 
Als erstes bundesdeutsches denkmalschutz-
gesetz bezieht das land explizit den kultur-
landschaftsschutz mit ein. daneben wird 
ein starker, partizipativer Ansatz verfolgt. 
dieser reicht von einer proaktiven Bür -
gerbeteiligung bereits im Vorfeld von 
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Abb. 4: Seit Splieths Zeiten erfreuten sich archäologi-
sche Ausgrabungen eines großen öffentlichen Interesses 
(Abb. 1). Ein Beispiel hierfür sind die Arbeiten am 
Galgenberg in Itzehoe, Kr. Steinburg, einem bronze-
zeitlichen Grabhügel. Dieser wies mehrere Nachbestat-
tungen auf und wurde als Begräbnisstätte eines bäuer-
lichen Geschlechts im Sinne völkischer Ideologie gedeu-
tet. Damit werden diese öffentlichen Ausgrabungen zu 
einem Moment gemeinsamer Ursprungsrückversiche-
rung (© Kreisarchiv Itzehoe).

Abb. 5: Bereits während der Ausgrabung entstand die 
Idee, auf Grundlage der Grabungsergebnisse einen 
Museumsbau anzustoßen. Der Kalksandsteinbau ahmt 
die Form des Grabhügels nach. Im Eingangsbereich 
sollten die bronzezeitlichen Funde ausgestellt werden, 
während die Reste der unteren beiden Gräber im zwei-
ten Raum inszeniert wurden. Im Sinne völkisch-natio-
nalistischen Kontinuitätsdenkens wird aus dem bron-
zezeitlichen Grabhügel das sogenannte Germanengrab. 
Diese Eigenbezeichnung ist ein sehr guter Beleg für 
die Anfälligkeit archäologischer Deutung durch poli-
tischen Missbrauch (© Kreisarchiv Itzehoe).



Planungsprozessen über das ehrenamt in 
der denkmalpflege bis zur Bürgerfor-
schung. Hier unterstützen z. B. die Vertrau-
ensleute die hauptberufliche denkmalpflege 
und ermöglichen ein weitreichendes ‚denk-
malmonitoring‘. daneben steht die bis in 
die frühphase der archäologischen denk-
malpflege zurückreichende sog. laienfor-
schung oder Hobbyarchäologie. diese setzt 
sich aus traditionellen Sammlern und den 
sich inzwischen seit über zehn Jahren fest 
etablierten detektorgängern zusammen. 
Weitere kristallisationspunkte bilden die 
vielen archäologischen Gesellschaften und 
Vereine, die sich mit ihrem engagement für 
Erfassung, Erforschung, Erhalt und das immer 
weiter Erzählen einsetzen: diese Gemein-
schaftsarbeit ist neben der starken 
forschung der hauptberuflichen Akteure an 
den Universitäten oder im Zentrum für 
Baltische und Skandinavische Archäologie 
und dem AlSH die wirkliche Stärke der 
Schleswig-Holsteinischen landesarchäolo-
gie. 
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